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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1967

Norm

ABGB §1154b

Rechtssatz

Die vierzehntägige Frist des § 1154 b ABGB ist nur einmal, und zwar vom Dienstantritt an, zu zählen. Im Fall

wiederholter Dienstverhinderung aus einem fortdauernden Grund sind die Dienstverhinderungen

zusammenzurechnen, weil er sonst der Dienstnehmer in manchen Fällen in der Hand hätte, durch kurzfristige

zwischenzeitige Dienstleistungen seine Ansprüche nach § 1154 b ABGB über die gesetzliche Maximalfrist von einer

Woche hinaus zu verlängern.
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4 Ob 34/67
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